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Regionale Arbeitsmarktlage der Älteren

Arbeiten bis 65 – längst 
noch nicht die Regel
Der politische Kurswechsel von der Frühverrentung hin zu länge -
rer Erwerbstätigkeit im Alter ist in vollem Gange – Das Grund-
problem des hohen Arbeitsplatzdeý zits ist noch nicht ¿berwunden

Finanzierbarkeit der Renten und Fachkräftemangel – das sind die Schlag-
wörter, in deren Kontext immer wieder darauf hingewiesen wird, dass ältere 
Menschen künftig länger arbeiten müssen. In der letzten Zeit blieb nur eine 
kleine Minderheit bis zum (noch) aktuellen Renteneintrittsalter von 65 Jahren 
erwerbstätig, selbst in Regionen mit guter Arbeitsmarktlage.
Ob ein späterer Rentenzugang und arbeitsmarktpolitische Maßnahmen allein 
zur gewünschten Ausschöpfung des Erwerbspotenzials Älterer führen werden, 
ist ungewiss. Darüber hinaus wird es darauf ankommen, wie aufnahmefähig 
der Arbeitsmarkt für Ältere sein wird.

Ältere Erwerbspersonen sollen länger 
arbeiten, damit die gesetzliche Renten-
versicherung (GRV) auch bei alternder 
Bevölkerung finanzierbar bleibt und 
dem erwarteten Fachkräftemangel ent-
gegengewirkt werden kann. Durch 
Umgestaltung der institutionellen Rah-
menbedingungen – die im Bereich der 
Rentenpolitik weiter fortgeschritten ist 
als im Bereich der Arbeitsmarktpolitik 
– wurde bereits erreicht, dass Ältere 
mittlerweile später in Rente gehen.

Ob sie damit auch länger beschäftigt sind, 
hängt vor allem davon ab, ob Ältere auf 
dem Arbeitsmarkt zum Zuge kommen. 

Der aktuelle Arbeitsmarkt ist trotz po-
sitiver konjunktureller Einþ ¿sse noch 
immer durch ein hohes Arbeitsplatzde-
ý zit1 gekennzeichnet. Deshalb besteht 
die Gefahr, dass spätere Eintritte in den 
Rentenbezug – ausgelöst durch verschärf-
te Rentenzugangsregelungen – auch 
zu einer höheren Altersarbeitslosigkeit 
f¿hren, nicht nur zu der gew¿nschten 
höheren Alterserwerbstätigkeit.

Ausgehend von dieser Grundproblematik 
werden im Folgenden Erwerbstätigkeit 
und Arbeitslosigkeit der Älteren unter-
sucht. Zunächst wird gezeigt, wie viele 
der 55- bis 64-jährigen Männer und 
Frau en in West- und Ostdeutschland 2004 
sozialversicherungspþ ichtig beschªftigt 
oder arbeitslos waren. F¿r diese vertiefte 
Analyse stehen keine aktuelleren Werte 
zur Verf¿gung.2 Die Aussagekraft der 
Ergebnisse wird dadurch nicht wesentlich 
geschmälert: Einerseits ändern sich die 
betrachteten Strukturen nur allmählich. 
Andererseits waren die bisher vollzo-
genen Änderungen im Rentenrecht (vgl. 
Übersicht, Seite 4) bis 2004 bereits 
wirksam.
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ü Die Rentenpolitik hat den Kurs 
längst eingeschlagen, die Arbeits-
marktpolitik zieht jetzt nach: Ältere 
sollen k¿nftig lªnger arbeiten. 

ü Bisherige Änderungen im Ren-
tenrecht zeigen bereits Wirkung: 
Die Beschäftigungsquoten der 
¿ber 55-Jªhrigen sind zwischen 
2000 und 2004 insgesamt gestiegen 
– allerdings auch ihre Arbeitslosen-
anteile. Denn nicht jeder, der später 
in Rente geht, kann auch länger 
arbeiten.

ü Seit einigen Jahren nehmen im-
mer mehr Menschen vor dem Ren-
tenbeginn Altersteilzeitregelungen 
in Anspruch. Altersteilzeitarbeit 
hat im Untersuchungszeitraum 
nicht nur „reguläre“ Beschäftigung 
ersetzt, sondern auch zur Vermei-
dung von Arbeitslosigkeit im Alter 
beigetragen.

ü Im regionalen Vergleich zeigt 
sich, dass die Erwerbsintegration 
der Älteren in wirtschaftlich pro-
sperierenden Regionen höher ist 
als in wirtschaftlich schwachen 
Gebieten. Aber selbst dort arbeiten 
die Menschen längst noch nicht bis 
zum Alter von 65 Jahren.

ü Ob die Maßnahmen der Renten- 
und Arbeitsmarktpolitik ¿berall 
zu der gew¿nschten Ausweitung 
der Alterserwerbstªtigkeit f¿hren 
werden, bleibt abzuwarten. Von 
großer Bedeutung wird die Aufnah-
mefªhigkeit des Arbeitsmarktes f¿r 
Ältere sein.

1 Das gesamtwirtschaftliche Beschªftigungsdeý zit 
(registrierte Arbeitslose plus Stille Reserve) ist 
zwischen 2000 und 2004 von 5,4 Mio. auf 6,2 Mio. 
Arbeitsplätze gestiegen. Der aktuelle Wirtschafts-
aufschwung hat zwar zu einem R¿ckgang gef¿hrt, 
das Beschªftigungsdeý zit 2007 betrªgt aber immer 
noch 5,2 Mio. (vgl. Bach et al. 2007).
2 Das Jahr 2004 wurde als Hauptbetrachtungsjahr 
gewählt, weil seit 2005 keine Angaben zur Nutzung 
des erleichterten Leistungsbezug im SGB-II-Be-
reich vorliegen. Ausschlaggebend war daneben 
die Verf¿gbarkeit von rªumlich und sachlich tief 
gegliederten Bevölkerungszahlen.
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Ein Vergleich der Situation von 2004 mit 
der von 2000 soll zeigen, inwieweit – in 
einer Phase r¿cklªuýger Gesamtbeschªf-
tigung – die bisherigen Altersgrenzenan-
hebungen in der GRV das Bild verändert 
haben. In einem weiteren Schritt wird die 

regionale Arbeitsmarktsituation der Äl-
teren untersucht: Gibt es in Deutschland 
Regionen, die hinsichtlich der Integration 
der Älteren eine Vorreiterrolle einnehmen 
und inwieweit wird diese durch die regio-
nale Arbeitsmarktlage bestimmt?

Zielgröße ist dabei zunächst das noch 
g¿ltige Renteneintrittsalter von 65 Jahren. 
Die schrittweise Anhebung auf 67 Jahre 
beginnt erst 2 012, damit verbundene 
Wirkungen können deshalb noch nicht 
Gegenstand dieser Untersuchung sein.

Der ¦bergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand ýndet auch 
heute noch oftmals weit vor dem gesetzlichen Renteneintrittsal-
ter von 65 Jahren statt. Dies liegt auch daran, dass die Verkür-
zung der Lebensarbeitszeit durch Frühverrentung lange Zeit eine 
gemeinsame Zielsetzung der verschiedenen Arbeitsmarktakteure 
war. So sprachen aus Sicht der Arbeitgeber insbesondere Pro-
duktivitªts-, Qualiýkations- und Kostenargumente sowie die 
mºglichst konþiktfreie Bewªltigung des Personalabbaus f¿r die 
fr¿hzeitige Ausgliederung ªlterer Mitarbeiter. Bei den ªlteren 
Arbeitnehmern führten die günstigen Austrittskonditionen, zu 
einer ausgeprägten Frühverrentungsbereitschaft. Schließlich 
hatte auch der Staat angesichts der hohen Arbeitslosigkeit ein 
Interesse daran, den Arbeitsmarkt zu entlasten.
Auch wenn diese Sichtweisen noch nicht gänzlich überwunden 
sind, ist dennoch klar, dass der demographische Wandel und 
die gravierenden Finanzierungsprobleme der gesetzlichen Ren-
tenversicherung mittlerweile zu einem politischen Kurswechsel 
geführt haben.

Rentenpolitik 
Die wichtigsten Veränderungen zur Eindämmung der Frühver-
rentung haben im Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung 
stattgefunden (vgl. Übersicht, Seite 4), lange bevor die Rente 
mit 67 beschlossen wurde. Zwar können langjährig Versicherte, 
Schwerbehinderte, Frauen, Arbeitslose und Altersteilzeitbe-
schäftigte auch heute noch vor dem 63. (Schwerbehinderte) 
bzw. 65. Lebensjahr in Rente gehen, jedoch müssen sie dann 
Abschläge in Höhe von 0,3% für jeden Monat des vorzeitigen 
Bezugs in Kauf nehmen. 
Bei der vielgenutzten Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder 
nach Altersteilzeitarbeit fand die schrittweise Altersgrenzen-
anhebung und die parallele Einführung von Rentenabschlägen 
vergleichsweise früh statt, nämlich zwischen 1997 und 2001.*) 
Für Frauen war dies zunächst weniger bedeutsam als für Män-
ner, weil sie auf die Altersrente für Frauen, deren Altersgrenze 
erst zwischen 2000 und 2004 angehoben wurde, ausweichen 
konnten. 
Ab 2012, wenn die Anhebung der Regelaltersgrenze von 65 auf 
67 Jahre beginnt und bestimmte vorgezogene Altersrenten für 
die Geburtsjahrgänge ab 1952 abgeschafft sind, wird es für viele 
nicht mehr möglich sein, vorzeitig in Rente zu gehen – auch 
dann nicht, wenn sie bereit sind, Abschläge in Kauf zu nehmen. 
Auf längere Sicht werden neben den Schwerbehinderten nur 
diejenigen, die lange Versicherungszeiten vorweisen können, 
die Möglichkeit zum vorzeitigen Renteneintritt haben.

Arbeitsmarktpolitik
Im Vergleich zur Rentenpolitik ist die Arbeitsmarktpolitik noch 
stärker einem Kurs verhaftet, der den frühzeitigen Rückzug von 
Älteren begünstigt (vgl. Eichhorst/Sproß 2005). Zu nennen sind 

hier insbesondere die erhöhte maximale Anspruchsdauer auf 
Arbeitslosengeld bei ªlteren Arbeitslosen nach Ä 127 SGB III, 
der erleichterte Leistungsbezug für ältere Arbeitslose nach § 428 
SGB III und das Angebot der geblockten Altersteilzeitarbeit f¿r 
ältere Arbeitnehmer nach dem Altersteilzeitgesetz von 1996. 
Zwar gibt es im Bereich der aktiven Arbeitsmarktpolitik eine 
Vielzahl an MaÇnahmen, welche die Beschªftigungschancen 
der Älteren verbessern sollen. Diese werden jedoch bisher nur 
wenig genutzt (vgl. Lott/Spitznagel, 2007).
Erst kürzlich, nämlich im Februar 2006, wurde die maximale 
Arbeitslosengeldbezugsdauer für Arbeitslose, die 55 Jahre oder 
älter sind, von 26 bzw. 32 Monaten (ab 57 Jahren) auf 18 Monate 
reduziert. Dabei wird es allerdings nicht bleiben: Für die über 
58-Jªhrigen wurde schon wieder eine Ausweitung der Bezugs-
dauer auf 24 Monate beschlossen. Ein nicht unproblematischer 
Schritt, denn lange Bezugsdauern f¿r ªltere Arbeitslose werden 
oft genutzt, um den Zeitraum zwischen faktischem Erwerbsaus-
tritt und Renteneintritt zu überbrücken – ohne dass eine weitere 
Erwerbstätigkeit angestrebt wird.
Auch der erleichterte Bezug von Lohnersatzleistungen nach 
Ä 428 SGB III (bzw. Ä 65 Abs. 4 SGB II) lªuft Ende 2007 f¿r 
Neuzugänge aus. Arbeitslose, die 58 Jahre oder älter sind, haben 
bisher die Möglichkeit, Arbeitslosengeld (bzw. Arbeitslosengeld 
II) zu beziehen, ohne der Arbeitsvermittlung zur Verfügung zu 
stehen. Sie werden deshalb – lange vor dem tatsächlichen Ren-
tenbeginn – in der Arbeitslosenstatistik nicht geführt.
Nach den Mindestvorgaben des Altersteilzeitgesetzes und 
tarifvertraglichen Regelungen (vgl. St¿ck 2003) kºnnen Be-
schäftigte im Alter von mindestens 55 Jahren in Altersteilzeit 
wechseln und ihre bisherige Arbeitszeit bis zum Rentenbeginn 
halbieren. Einbußen beim Arbeitsentgelt und bei den Renten-
versicherungsbeiträgen werden teilweise vom Arbeitgeber 
ersetzt. Diesem wiederum erstattet die BA die Kosten, wenn der 
freiwerdende (Teil-)Arbeitsplatz mit einem Arbeitslosen oder 
Auszubildenden besetzt wird. Auch diese Förderung läuft für 
Altersteilzeitarbeitsverhältnisse aus, die nach dem 31.12.2009 
beginnen. Gegenwärtig gibt es zwei Modelle zur Arbeitszeit-
verk¿rzung: Beim Teilzeitmodell wird wªhrend der gesamten 
Altersteilzeitphase (bis zu 10 Jahre) mit reduzierter Arbeitszeit 
gearbeitet. Das Blockmodell (mehr als 85% der Fªlle, vgl. Kal-
dybajewa/Kruse 2007, S. 249) sieht so aus: Auf eine maximal 
5-jährige Arbeitsphase, in der mit unverminderter Arbeitszeit 
gearbeitet wird, folgt eine ebenso lange Freistellungsphase, in 
der nicht mehr gearbeitet wird. Dabei zählen auch Personen 
die sich in der Freistellungsphase der geblockten Altersteilzeit 
beýnden, in der Beschªftigtenstatistik der BA zu den Altersteil-
zeitbeschäftigten.

*) In dem genannten Zeitraum wurde nur die Altersgrenze für den abschlagsfreien 
Bezug angehoben. Die Altersgrenze f¿r den fr¿hestmºglichen Bezug wird gegen-
wärtig, d.h. zwischen 2006 bis 2008 von 60 auf 63 Jahre angehoben.

Renten- und arbeitsmarktpolitische Rahmenbedingungen
Exkurs
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Beschäftigung und Arbeitslo-
sigkeit von Älteren 2004

In den Liniengraphiken der Abbildung 1 
(Seite 5) ist f¿r Mªnner und Frauen in 
West- und Ostdeutschland dargestellt, wie 
viele der 55- bis 64-Jªhrigen sich in sozi-
alversicherungspþichtiger Beschªftigung 
(ohne Altersteilzeit), in Altersteilzeit, 
in registrierter Arbeitslosigkeit oder im 
erleichterten Leistungsbezug beýnden. 
Betrachtet man zunächst die mittlere 
Spalte, also die Abbildungen f¿r das Jahr 
2004, zeigt sich folgendes Bild: 

Sozialversicherungspþichtige 
Beschäftigung (ohne Altersteilzeit)

Die Beschäftigungsquote der Älteren sinkt 
mit zunehmendem Lebensalter. So waren 
Ende 2004 in West- und Ostdeutschland 
rund die Hªlfte der 55-jªhrigen Mªnner 
sozialversicherungspþichtig beschªftigt. 
In den folgenden Altersjahren geht dieser 
Anteil in beiden Landesteilen kontinu-
ierlich zur¿ck, am stªrksten mit dem 63. 
Lebensjahr. Bei den 64-jährigen Männern 
beträgt die Beschäftigungsquote in West 
und Ost schließlich nur noch rund 5 Pro-
zent. Das ist ausgesprochen niedrig, wenn 
man bedenkt, dass die Regelaltersgrenze 
der GRV erst mit Vollendung des 65. 
Lebensjahrs erreicht wird.

Die altersspeziýschen Beschªftigungs-
quoten der west- und ostdeutschen Frauen 
zeigen ebenfalls einen fallenden Verlauf. 
Ostdeutsche Frauen, die im Vergleich 
zu westdeutschen bereits im mittleren 
Erwerbsalter eine höhere Erwerbsbe-
teiligung aufweisen, ¿bertreffen die 
Beschäftigungsquote der westdeutschen 
Frauen bis zum Alter von 59 Jahren 
deutlich. Mit dem 60. Lebensjahr sinkt die 
ostdeutsche Beschäftigungsquote auf das 
Niveau der westdeutschen, die ihrerseits, 
nach einem deutlichen R¿ckgang zwi-
schen dem 59. und 60. Lebensjahr, keine 
20 Prozent mehr beträgt. Verschwindend 
gering ist schließlich der Prozentsatz der 
64-jährigen Frauen, die sich noch in sozi-
alversicherungspþichtiger Beschªftigung 
beýnden. Er betrug 2004 rund 3 Prozent 
im Westen und rund 1 Prozent im Osten.

Da Übergänge in den Altersrentenbezug 
ï bei Inkaufnahme von Abschlªgen ï fr¿-
hestens mit dem 60. Lebensjahr möglich 
sind (vgl. Übersicht, Seite 4), kann der 
R¿ckgang der Beschªftigungsquote im 
Altersbereich zwischen 55 und 59 Jah-

ren auf sie nicht zur¿ckgef¿hrt werden. 
Maßgebend sind vielmehr – neben den 
Übergängen in Erwerbsminderungsrenten 
– die Übergänge in Altersteilzeitarbeit, 
in registrierte Arbeitslosigkeit und in den 
sogenannten erleichterten Leistungsbezug 
nach § 428 SGB III (vgl. Exkurs).

Altersteilzeit
Altersteilzeit-Arbeitsverhältnisse (durch 
die BA geförderte und ungeförderte) er-
strecken sich stets bis zum geplanten Ren-
teneintritt und damit mindestens bis zur 
Vollendung des 60. Lebensjahrs. Sichtbar 
wird dies in den von links steigenden Kur-
venverläufen der Altersteilzeitquote 2004. 
Das Absinken auf der rechten Seite macht 
deutlich, dass die Altersteilzeitphase bei 
Mªnnern selten ¿ber das vollendete 63., 
bei Frauen selten ¿ber das vollendete 62. 
Lebensjahr hinausreicht. In der Regel 
ist Altersteilzeitarbeit also mit einem 
vorgezogenen Renteneintritt verbunden, 
wobei nicht vergessen werden darf, dass 
faktischer Erwerbsaustritt und Renten-
eintritt zeitlich differieren können – bei 
langfristigen Blockmodellen durchaus 
um mehrere Jahre.

Offene und verdeckte  
Arbeitslosigkeit
Solange der erleichterte Leistungsbezug 
nach § 428 SGB III noch nicht in Frage 
kommt, also in der Altersspanne zwischen 
55 und 57 Jahren, sind um die 10 Prozent 
der Männer und Frauen im Westen und ein 
ungefähr doppelt so hoher Prozentsatz der 
Männer und Frauen im Osten registriert 
arbeitslos.3 Ihr Anteil fällt in den beiden 
folgenden Altersjahren steil ab. Jenseits 
der 60 schließlich ist kaum noch jemand 
registriert arbeitslos.

Bei Personen ab 58 Jahren sind die Antei
le der registriert Arbeitslosen deshalb so 
niedrig, weil ältere Arbeitslose mehrheit-
lich den erleichterten Leistungsbezug 
wählen und dann in der Arbeitslosenstatis
tik der BA nicht mehr gezählt werden. Am 
höchsten sind die Anteile der nicht regis
trierten Arbeitslosen bei den 59-Jªhrigen: 
Sie betragen f¿r die Mªnner und Frauen 
im Westen 12,1 Prozent und 7,6 Prozent, 

f¿r die Mªnner und Frauen im Osten 
21,4 Prozent und 20,4 Prozent. Bei den 
ab 60-Jªhrigen sinken diese Anteile, sie 
bleiben jedoch deutlich ¿ber denjenigen 
der registriert Arbeitslosen. Damit war 
Ende 2004 die Zahl der nicht registrierten 
Arbeitslosen in allen Altersgruppen ab 58 
größer als die Zahl der registrierten Ar-
beitslosen (vgl. Abb. 1, mittlere Spalte).

2004 und 2000 im Vergleich
Vergleicht man nun die Kurvenverläufe 
von Ende 2004 mit denen von Ende 2000 
(Abb. 1, linke Spalte), dann sind insbe-
sondere folgende Veränderungen (Abb. 1, 
rechte Spalte) auffällig:

Altersteilzeit
Die Inanspruchnahme der Altersteilzeit 
ist deutlich gestiegen. Ende 2000, also 
gut vier Jahre nach Einf¿hrung der 
Regelung, war Altersteilzeitarbeit noch 
wenig verbreitet. Lediglich die Männer 
in Westdeutschland standen hªuýger als 
die ¿brigen Teilgruppen in einem Alters-
teilzeit-Arbeitsverhältnis. Mit Gesetzesre-
formen, die 2000 in Kraft getreten sind, 
erhielten auch Teilzeitbeschªftigte die 
Möglichkeit, in Altersteilzeit zu gehen, 
was vor allem ihre Inanspruchnahme 
durch Frauen gefºrdert haben d¿rfte. 
Außerdem wurde die Geltungsdauer der 
Altersteilzeitförderung durch die BA von 
2004 auf 2009 verlängert, die Förderungs-
hºchstdauer von 5 auf 6 Jahre erweitert 
und der Nachweis der Wiederbesetzung 
insbesondere f¿r Betriebe mit bis zu 50 
Beschäftigten erleichtert. 

Sozialversicherungspþichtige 
Beschäftigung (ohne Altersteilzeit)

Die Anteile der „normal“ sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten zeigen je 
nach Alter unterschiedliche Entwicklun-
gen: In den Altersklassen bis 59 Jahre sind 
sie gesunken, in den Altersklassen ab 60 
Jahren gestiegen.

Der R¿ckgang der Beschªftigung bei 
den bis 59-Jªhrigen ist vor allem auf 
die im Betrachtungszeitraum negative 
Entwicklung der Gesamtbeschäftigung 
– von der insbesondere Männer im Osten 
betroffen waren – und auf den Anstieg 
der Altersteilzeitbeschªftigung zur¿ck-
zuf¿hren. Auffªllig ist allerdings, dass 
speziell bei den 58- und 59-Jªhrigen der 
Anstieg der Altersteilzeitbeschäftigung 

3 Die altersspeziýschen Arbeitslosenanteile bezie-
hen sich auf die Wohnbevölkerung. Sie sind nicht 
vergleichbar mit den (hºheren) altersspeziýschen 
Arbeitslosenquoten, bei denen die sozialversiche-
rungspþichtig Beschªftigten und Arbeitslosen die 
Bezugsgröße bilden.

Beschäftigung und Arbeits
losigkeit von Älteren 2004

2004 und 2000 im Vergleich
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oftmals grºÇer ist als der R¿ckgang der 
sonstigen sozialversicherungspþichtigen 
Beschäftigung. Dies weist darauf hin, 
dass Altersteilzeitarbeit nicht nur normale 
Beschäftigung ersetzt hat, sondern auch 
offene oder verdeckte Altersarbeitslosig-
keit. Letzteres mag auf den ersten Blick 
verwundern, da Altersteilzeitarbeit nicht 
aus Arbeitslosigkeit, sondern nur aus Be-
schäftigung heraus beansprucht werden 
kann. Verständlich wird die Substitution 
von Altersarbeitslosigkeit durch Alters-
teilzeitbeschäftigung, wenn man bedenkt, 
dass durch die Inanspruchnahme von 
Altersteilzeit nicht selten eine Ausglie-
derung in Arbeitslosigkeit bis zur Rente 
vermieden wird.
Trotz der im Betrachtungszeitraum r¿ck-
lªuýgen Gesamtbeschªftigung sind die 
Beschªftigtenanteile der ab 60-Jªhrigen 
gestiegen. Dies macht deutlich, dass Äl-
tere mittlerweile – wenn sie wollen und 
können – länger erwerbstätig bleiben, um 
die Rentenabschläge bei vorgezogenem 
Renteneintritt zu vermeiden oder wenigs-
tens zu mildern.

Offene und verdeckte  
Arbeitslosigkeit
Der rentenpolitische Zwang zu einem 
lªngeren Erwerbsleben hat bei den ¿ber 
60-Jªhrigen nicht nur zu hºherer Beschªf-
tigung gef¿hrt, sondern auch zu hºherer 
Gesamtarbeitslosigkeit. Diese resultiert 
aus einer stark gestiegenen verdeckten 
Arbeitslosigkeit (in Form des erleichterten 
Leistungsbezugs) und einer leicht gesun-
kenen offenen Arbeitslosigkeit.
Bei den 58- und 59-Jªhrigen lagen die 
Anteile der registriert Arbeitslosen Ende 
2004 wesentlich niedriger als Ende 2000. 
Dieser R¿ckgang der offenen Arbeitslo-
sigkeit kann mit dem Hinweis auf die 
gestiegene verdeckte Arbeitslosigkeit 
nur zum Teil erklªrt werden. Auch wenn 
man offene und verdeckte Arbeitslosigkeit 
zusammenfasst, bleibt bei den 58- und 
59-Jªhrigen ein nicht unerheblicher 
R¿ckgang der Arbeitslosigkeit. Er beruht 
auf zweierlei: Erstens hat – wie bereits 
angesprochen – die gestiegene Nutzung 
der Altersteilzeitarbeit auch zur Vermei-

dung von Arbeitslosigkeit im Vorfeld des 
Ruhestands gef¿hrt. Zweitens f¿hrte der 
Weg in den Ruhestand nicht nur immer 
seltener, sondern auch immer spªter ¿ber 
das Zwischenstadium Arbeitslosigkeit, 
weil nur so der Arbeitslosengeldbezug, 
der bis zum 1.2.2006 noch bei maximal 
32 Monaten lag, möglichst nahe an die 
steigenden Renteneintrittsaltersgrenzen 
heranreichte.

Die bisherige Analyse der Arbeitsmarkt-
situation von Älteren hat gezeigt, dass 
das Ziel einer längeren Erwerbstätigkeit 
noch weit entfernt liegt. Zwar sind – bei 
zusammengefasster Betrachtung von 
Altersteilzeit und ¿briger sozialversiche-
rungspþichtiger Beschªftigung ï die Be-
schªftigungsquoten der ¿ber 55-Jªhrigen 
trotz r¿cklªuýger Gesamtbeschªftigung 
zumeist gestiegen. Charakteristisch f¿r 
die Beschäftigungskurve der Älteren ist 
jedoch noch immer ihr fallender Verlauf: 
Bereits ab 55 Jahren sinken die Quoten, ab 
60 Jahren sogar rapide. 64-Jªhrige stehen 
so gut wie nicht mehr im Erwerbsleben.

Vollzogene und geplante1) Altersgrenzenanhebungen bei den Altersrenten der GRV
(Ohne Berücksichtigung von Vertrauensschutzregelungen)

Rentenart

Anhebung der 
Altersgrenze 
für den ab-

schlagsfreien 
Rentenbezug

in Jahren 

Anhebungs-
phase

Betroffene 
Geburts-

jahrgänge

Erster von  
der vollen 
Anhebung
betroffener 
Geburts- 
jahrgang

Altersgrenze für den vorzeitigen Rentenbezug 
mit Abschlägen

Regelaltersrente von 65 auf 67 2012-2029 1947-1964 1964 vorzeitiger Bezug nicht möglich

Altersrente für langjährig 
Versicherte (mit 35 
Versicherungsjahren)

von 63 auf 65 2000-2001 1937-1938 1939 63 Jahre2)

von 65 auf 67 2014-2029 1949-1964 1964 63 Jahre 

Altersrente für besonders 
langjährig Versicherte (mit 
45 Pþichtbeitragsjahren und 
Geburtsjahr 1947 oder später)

65
– keine Anhebung, da neue Altersrente ab 2012 –

vorzeitiger Bezug nicht möglich

Altersrente für 
Schwerbehinderte

von 60 auf 63 2001-2003 1941-1943 1944 60 Jahre

von 63 auf 65 2015-2027 1952-1964 1964 bis 2011 (bis Geb.-Jg. 1951): 60 Jahre
2012 bis 2024 (Geb.-Jg. 1952 bis 1964): 
Anhebung von 60 auf 62 Jahre
ab 2024 (ab Geb.-Jg. 1964): 62 Jahre

Altersrente für Frauen
(nur für Geburtsjahrgänge 
vor 1952)

von 60 auf 65 2000-2004 1940-1944 1945 60 Jahre

Altersrente wegen Arbeits-
losigkeit oder nach 
Altersteilzeitarbeit (nur für 
Geburtsjahrgänge vor 1952)

von 60 auf 65 1997-2001 1937-1941 1942 bis 2005 (bis Geb.-Jg. 1945): 60 Jahre
2006-2008 (Geb.-Jg. 1946-1948): 
Anhebung von 60 auf 63 Jahre
2009-2011 (Geb.-Jg. 1949-1951): 63 Jahre

1) Geplante Altersgrenzenanhebungen sind grün hinterlegt.
2) Diese Altersgrenze sollte nach bisherigem Recht ab 2011 binnen zweier Jahre (Geburtenjahrgang 1948-1949) von 63 auf 62 Jahre abgesenkt  
   werden. Nach dem RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz wird diese Absenkung unterbleiben.
Quellen: SGB VI, Gesetz zur Anpassung der Regelaltersgrenze an die demographische Entwicklung und zur Stärkung der Finanzierungsgrundlagen 
der gesetzlichen Rentenversicherung (RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz – RVAGAnpG)

Übersicht
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Männer und Frauen in West- und Ostdeutschland, jeweils am 31. Dezember
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Abb. 1:  Beschäftigung und Arbeitslosigkeit der 55- bis 64-Jährigen 2000 und 2004




